
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlageliegenschaften
Anlageliegenschaften sind Liegenschaften, die gehalten werden, um langfristig Mieterträge und Wert - 
steigerungen zu erzielen. Sie werden im Anlagevermögen bilanziert. Neuakquisitionen werden zum 
Anschaffungswert (inkl. Transaktionskosten) erfasst. Nach der erstmaligen Erfassung werden die An  lage- 
liegenschaften zu Marktwerten bilanziert. Die Ermittlung der Marktwerte wird halbjährlich durch  
eine externe, unabhängige Liegenschaftsbewertungsfirma durchgeführt. Die Bewertungen erfolgen 
anhand der Discounted-Cash-Flow-Methode nach dem «Highest and Best Use»-Konzept gemäss  
IFRS 13. Die Veränderung des Marktwerts bzw. die Differenz zum Anschaffungswert bei erstmaliger 
Bewertung wird erfolgswirksam verbucht.

Zum Verkauf bestimmte Anlageliegenschaften
Die Behandlung bzw. Bewertung der zum Verkauf bestimmten Anlageliegenschaften ist die gleiche wie 
bei den übrigen Anlageliegenschaften. Zum Verkauf bestimmte Anlageliegenschaften, bei welchen  
die Kriterien von IFRS 5 erfüllt sind, werden jedoch in Übereinstimmung mit IFRS 5 separat im Umlauf-
vermögen ausgewiesen.

Selbstgenutzte Liegenschaften
Selbstgenutzte Liegenschaften werden in Übereinstimmung mit IAS 16 zu historischen Kosten bilanziert 
und über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, aufgeteilt nach wesentlichen Bestandteilen, abgeschrieben. 
Die Abschreibungsdauer (linear) beträgt 40 Jahre für Gebäude und 20 Jahre für Betriebseinrichtungen 
(wie Klimaanlagen, Lifte, Lüftung etc.). Dazugehörende Landanteile werden nicht abgeschrieben.  
Bei teilweiser Eigennutzung einer Liegenschaft gilt ein Flächenanteil unter 25 % als unbedeutend, mit 
der Folge, dass die gesamte Liegenschaft als Anlageliegenschaft zum Marktwert bilanziert wird.

Areale und Entwicklungsliegenschaften
Areale und Entwicklungsliegenschaften sind Bauland, Arealflächen und Entwicklungsliegenschaften, 
die mit der Absicht gehalten werden, sie im Rahmen eines Projekts zu entwickeln und als Anlage-
liegenschaften nutzbar zu machen. Dazu gehören auch Ersatzbauten von bestehenden Anlageliegen-
schaften. Diese werden in Übereinstimmung mit IAS 40 zu Marktwerten (Fair Value) bilanziert, sofern 
der Marktwert genügend zuverlässig ermittelt werden kann. PSP Swiss Property geht grundsätzlich 
davon aus, dass eine zuverlässige Ermittlung des Fair Value im Sinne von IFRS 13 ab dem Zeitpunkt 
des Vorliegens eines konkreten Projekts mit entsprechender Baubewilligung und einer Baufreigabe 
durch die Geschäftsleitung möglich ist. Die Bewertungsänderungen werden ab diesem Zeitpunkt 
erfolgswirksam erfasst. Bis die Voraussetzungen für eine zuverlässige Fair-Value-Ermittlung erfüllt 
sind, erfolgt die Bewertung während der Entwicklungsphase zu historischen Kosten. 

Zum Verkauf bestimmte Areale und Entwicklungsliegenschaften (Vorräte)
Die Behandlung von Arealen und Entwicklungsliegenschaften, die zum Zweck des Verkaufs erstellt 
werden, erfolgt nach IAS 2 (Inventories). Die Bilanzierung erfolgt zu historischen Kosten oder einem 
allfällig tieferen realisierbaren Nettowert. Dieser entspricht dem geschätzten Verkaufspreis, abzüglich 
bis zum Verkauf noch zu erwartender Investitionen und Verkaufskosten. Der Verkauf solcher Immo-
bilien wird in der Erfolgsrechnung nach der sogenannten «Brutto-Methode» dargestellt und in der Geld - 
flussrechnung unter «Geldfluss aus Betriebstätigkeit» ausgewiesen. Der Nettowert wird durch den 
unabhängigen Liegenschaftsbewerter mittels Discounted Cash Flow-Methode (DCF) ermittelt.


